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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 10.04.2014 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 16.04.2014 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

Beschlusspunkte 
 

01 

Der Beschlusspunkt 02 wird wie folgt geändert. 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 88 Abs. 2 Thüringer Bauordnung (ThürBO) und § 

19 Abs. 1 Satz 1, § 2 Abs. 1 und 2 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 

Kommunalordnung - ThürKO) beschließt der Stadtrat Erfurt den Bebauungsplan LIN641 

"Azmannsdorfer Straße", bestehend aus der Planzeichnung (Anlage 2, M 1: 1000) mit den 

textlichen Festsetzungen in seiner Fassung vom 03.04.2014 als Satzung. 

 

02 

Die Planzeichnung (Anlage 2) und  die Begründung (Anlage 3) werden durch die beigefügten 

Anlagen 2 und 3 ersetzt. 

 

03 

In der nichtöffentliche Abwägung (Anlage 9.1) sowie der öffentlichen Abwägung (Anlage 9.1) 

werden folgenden Seiten ersetzt bzw. ergänzt: 

 

nichtöffentliche Abwägung  (Anlage 9.1) 

- Seite 3 - Impressum  durch Seite „3_Impressum“ ersetzen 

- Seite 11+12 - 1.3 Tabelle: Abwägung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit [Ö]  durch Seite 

11+12_Tabelle Ö_nö  ersetzen 

- Seite 241 - Abwägungsergebnis zur Stellungnahme Ö21  durch Seite 241_Abwägung Ö21_nö 

ersetzen 

- nach Seite 241 die Seite 242_Stellungnahme Ö21_2014-03-14 einfügen  

  

 

Oberbürgermeister 

    

Titel der Drucksache: 

Antrag der Verwaltung zur DS 0250/14 - 

LIN641 "Azmannsdorfer Straße" 

Satzungsbeschluss 
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öffentliche Abwägung  (Anlage 9.2) 

- Seite 3 - Impressum  durch Seite 3_Impressum  ersetzen 

- Seite 11+12 - 1.3 Tabelle: Abwägung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit [Ö]  durch Seite 

11+12_Tabelle Ö_ö  ersetzen 

- Seite 241 - Abwägungsergebnis zur Stellungnahme Ö21  durch Seite 241_Abwägung Ö21_ö 

ersetzen  

 

Sachverhalt 

Auf Grund der Neufassung der Thüringer Bauordnung (ThürBO) vom 13.03.2014 (GVBl S. 49) 

sowie der Änderung Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 

Kommunalordnung - ThürKO) i.d.F. der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Thüringer 

Kommunalabgabengesetzes und anderer Gesetze vom 20.03.2014 (GVBl. S. 49) bedarf es 

redaktioneller Änderungen des Beschlusspunktes 02 sowie der Anlagen 2 und 3 der Drucksache 

0250/14. Die Planzeichnung (Anlage 2) sowie die Begründung (Anlage 3) zum Bebauungsplan 

LIN641 „Azmannsdorfer Straße“ wurden ausgetauscht und tragen das Datum vom 03.04.2014.  

 

Weiterhin musste die Abwägung Ö21 geändert werden. 

 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 2 - Planzeichnung in der Fassung vom 03.04.2014 

Anlage 3 - Begründung in der Fassung vom 03.04.2014 

Austausch bzw. Ergänzungsseiten zur Anlage 9.1 - Abwägung (nicht öffentlich) 

- 3_Impressum 

- 11+12_Tabelle Ö_nö 

- 241_Abwägung Ö21_nö 

- 242_Stellungnahme Ö21_2014-03-14  

Austausch bzw. Ergänzungsseiten zur Anlage 9.2 - Abwägung (öffentlich) 

- 3_Impressum 

- 11+12_Tabelle Ö_ö 

- 241_Abwägung Ö21_ö 

 

Hinweise zu den Änderungen in den Anlagen zur DS 0250/14: 

Die aktuellen Anlagen wurden dieser Drucksache angefügt und sind im Bereich Oberbürgermeister 

für innere Verwaltung und Ratsangelegenheiten sowie im Gremieninformationssystem zur 

Drucksache einsehbar. Die aktuelle Planzeichnung wird im Sitzungssaal ausgehängt. 

 

 

 

 

10.04.2014,     

Datum, Unterschrift 
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